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Querstromgebläse für Wein-
und modernen Niederstamm-Obstbau

Im Bestreben, die grundsätzlich schwierige
Aufgabe der zielgenauen Wirkstoffablagerungen

in raumfüllenden Kulturen optimal zu
lösen, werden durch Verwendung von
Querstromgebläsen (z. B. der Marke «PLATZ»)
völlig neue und aussichtsreiche Wege
beschritten. Die mehrjährigen Grundsatzversuche

von Instituten, Forschungs- und
Versuchsanstalten haben gezeigt, dass waagrecht,

schräg nach hinten gerichtete, mit
Tangentialgebläsen erzeugte Luftströme
bessere Spritzmittelbeläge an allen
Pflanzenteilen erbringen. Die Umweltbelastung
ist durch stark reduzierte Abtrift extrem
gering. Das Konstruktionsprinzip beruht auf
zwei hydraulisch angetriebenen, stufenlos
drehzahl-regelbaren, hochkantstehenden
Tangentialgebläsen, die von 0,75 bis 1,30 m
für verschiedene Reihenweiten in der Breite
verstellt und von ca. 0,30 bis 0,60 m Unterkante

höhenverstellt und im Winkel von 0
bis 50° nach hinten geschwenkt werden
können. Auf den ganzen Gebläselängen
gleichmässig austretende Luftförderströme
von je 10'000 m3/h (20'000 m3/h
Gesamtleistung) bei Austrittsgeschwindigkeiten
um 30 m/sec garantieren überraschend
gute Spritzmittelbeläge auf Blattober- und
-Unterseiten. Die systembedingt, optisch
mehr oder weniger erscheinende einseitige
Arbeitsweise bei den derzeit üblichen
Axialgebläsen ist bei Querstromgebläsen
grundsätzlich ausgeschlossen. Die notwendige
allseitige Benetzung und abtriftarme Appli¬

kationstechnik lässt sich demnach bei
Geräten mit Querstromgebläsen geradezu
vorprogrammieren! Der Wirtschaftlichkeitsfaktor

«Spritzmitteleinsparungen» ist im
Zusammenhange mit diesem neuen Gerätesystem

experimentell in Versuchsreihen noch
genauer zu untersuchen. Die Montage der
Querstromgebläse kann sowohl an Aufsattel-

wie auch Anhängegeräten vorgenommen
werden. Sie sind pendelnd angeordnet,

so dass sie sich Geländeunebenheiten
automatisch anpassen.

Vertretung: Ernst Messer AG,
Landmaschinen, 4704 Niederbipp

Bedenkt vor Vertragsabschluss.

Die bevorstehende AGRAMA bildet den
äusseren Anlass, um wieder einmal auf einige

wichtige Punkte hinzuweisen, die im

Zusammenhang mit dem Abschluss eines
Maschinen-Kaufvertrages berücksichtigt werden

sollten.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass ein
Kaufvertrag nicht unbedingt der schriftlichen
Form bedarf. Eine mündliche Abmachung
kann ebenso verbindlich sein, wenn sie im

entscheidenden Moment bewiesen werden
kann. Dass dies jedoch oft nicht mehr mög-
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